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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1982

Norm

ABGB §1112 C

AVG §59 Z2

Rechtssatz

Daß für die Anwendbarkeit des § 1112 ABGB (auch) die Frist für den Abbruch des Gebäudes im Zeitpunkt des Schlusses

der Verhandlung erster Instanz abgelaufen sein müßte, wurde zwar vereinzelt (zB MietSlg 23174) ausgesprochen, muß

aber im Hinblick auf den Sinn dieser Frist abgelehnt werden.
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